
1. Änderung 
der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

und der Ausschüsse 
der Gemeinde Höchst i. Odw. 

vom 26. August 2002 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst i. Odw. hat am 19. Juni 2006 
folgende 1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse der Gemeinde Höchst i. Odw. vom 26. August 2002 beschlossen: 

§ 6 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der 
Gemeinde Höchst i. Odw. vom 26. August 2002 erhält folgende neue Fassung: 

§ 6 Bildung von Fraktionen 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und/oder Gemeindevertreter können sich 
zu einer Fraktion zusammenschließen. 
Eine Fraktion ist der Zusammenschluss von mindestens 2 
Gemeindevertreterinnen und/oder Gemeindevertretern. 
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